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I. Geltungsbereich 
1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen be-

stimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung. 
2. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unseren – auch zukünftigen – Verträge, Ange-

bote, Leistungen und Lieferungen. Von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käu-
fers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Dies gilt auch, sofern 
und soweit der Regelungsbereich der Bedingungen des Käufers über den Regelungsbereich dieser Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen hinausgeht. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wird. 

3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform. 
 
II. Preise 
1. Es gelten die Listenpreise falls nicht anderweitig schriftlich vereinbart. Die Preise verstehen sich ab Werk und gelten zuzüg-

lich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht 

unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang widerspricht. 
3. Sollten wir während der Dauer der Vertragslaufzeit unsere Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so kommen für die 

noch abzunehmenden Mengen die veränderten Preise zur Anwendung. Im Fall der Erhöhung der Preise ist der Käufer be-
rechtigt, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung durch 
schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt wirkt sich nicht auf Lieferungen aus, die vor der Preiserhö-
hung erfolgt sind. 

 
III. Prüfung der Eignung der Ware durch den Käufer 
Es obliegt dem Käufer, die Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Etwaige von 
uns für den Käufer gefertigte Ausarbeitungen, von uns erteilte Ratschläge sowie von uns abgegebene Empfehlungen erfolgen 
ohne Begründung einer Verbindlichkeit; sie sind vor ihrer Umsetzung vom Käufer selbst – ggf. unter Einholung fachkundigen 
Rates Dritter – sorgfältig zu prüfen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponen-
ten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.  
 
IV. Lieferung 
1. Wenn nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wird, erfolgt die Lieferung ab unserem Werk oder Auslieferungsla-

ger. 
2. Der Käufer hat versandbereit gemeldete Ware unverzüglich zu übernehmen; andernfalls sind wir berechtigt, sie nach eige-

ner Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – notfalls auch im Freien – zu lagern. Eine Woche nach Beginn der La-
gerung gilt die Ware als geliefert und kann berechnet werden. Wir haften in diesem Fall nicht für eine Beschädigung der 
Waren. 

3. Die Gefahr für zufälligen Untergang, Verlust oder Beschädigung der Waren geht im Falle der Abholung durch den Käufer mit 
Übergabe an ihn über. Sollte der Käufer die Ware trotz Zugang der Mitteilung über die Versandbereitschaft nicht abnehmen, 
so geht die Gefahr mit Übergabe auf ihn über. Im Übrigen geht die Gefahr in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns 
dem Frachtführer übergeben wird. Mangels besonderer Weisung erfolgt die Wahl der Transportmittel und des Transportwe-
ges nach unserem Ermessen. Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen 
Lasten. 

4. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig. 
5. Wir weisen darauf hin, dass wir für die Lieferung unserer Produkte auf die Lieferungen unserer Unterlieferanten angewiesen 

sind. Werden wir trotz des Abschlusses eines kongruenten Deckungsgeschäfts von unserem Unterlieferanten mit der für die 
Erfüllung unserer Lieferverpflichtung gegenüber dem Käufer benötigten Ware nicht oder nicht rechtzeitig beliefert, ohne dass 
wir die nicht richtige oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung zu vertreten haben, können wir von dem Vertrag mit dem Käu-
fer zurücktreten. Eine Haftung unsererseits für Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung müssen wir dem Käufer anzeigen. 

6. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lie-
ferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräfte-
mangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, Verfügungen von 
hoher Hand und Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leis-
tungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der 
Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung be-
troffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzte Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung auf-
grund eines von uns zu vertretenen Umstands bleibt unberührt. Für Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz gilt bei 
einem Verschulden unsererseits die Regelung in Ziffer VIII. unten. 

7. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Lieferung restentleert und 
frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm 
zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht zu anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind 
lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. 

8. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen, stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die 
Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einem Recycling zuführt. 

 
V. Zahlung 
1. Der Rechnungsbetrag ist am 15. des Folgemonats nach dem Rechnungsmonat ohne Abzug zu zahlen. Skonti und Rabatte 

werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung gewährt. 
 Ein Skontoabzug auf neue Rechnung ist ausgeschlossen, soweit ältere fällige Rechnungen noch nicht bezahlt worden sind. 
2. Erfolgt die Zahlung mit Zahlungsmitteln, die sich der Käufer durch Diskontierung eines Akzeptantenwechsels beschafft hat, 

so erlischt der Zahlungsanspruch erst mit Einlösung des Wechsels durch den Käufer. 
3. Eine Aufrechnung des Käufers mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene 

oder rechtskräftig gestellte Forderungen des Käufers. Entsprechendes gilt auch für die Ausübung von Zurückbehaltungs-
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rechten. Die vorstehenden Beschränkungen für die Aufrechnung/Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten gelten 
nicht, sofern die Gegenansprüche des Käufers auf einer mangelhaften Leistung unsererseits beruhen. 

4. Stehen mehrere Forderungen gegen den Käufer offen und reicht eine Zahlung des Käufers nicht zur Tilgung sämtlicher 
Forderungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 366 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch), selbst 
wenn der Käufer ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung gezahlt hat. 

 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor (Vorbehaltsware). 

Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleibt die Vorbehaltsware unser 
Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung 
aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht 
erloschen, wie eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rah-
men eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht. 

2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den 
Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Si-
cherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt. 

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflich-
tungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. 
Forderungen aus dem Verkauf von Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den 
verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nach-
kommt, kann er die Forderungen aus dem Verkauf für sich im ordnungsgemäßen Geschäftsgang einziehen. Er darf die For-
derungen allerdings nicht abtreten. Diese Einschränkung gilt nicht im Falle der Abtretung zum Zwecke der 
Forderungseinziehung im Wege des Factorings, wenn gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet wird, die Gegen-
leistung in Höhe des uns zustehenden Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen 
unsererseits gegen den Käufer bestehen. 
Verbindet oder vermischt der Käufer die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine 
Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab.  
Wir nehmen diese Abtretungen an. 
Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der Vorbehaltsware und über die an 
uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen. 

4. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und 
Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im voraus an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. 

5. Übersteigt der Wert der zu unseren Gunsten bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 v.H., so wer-
den wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

6. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die Vorbehaltswaren sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen 
(s. VI. 3.) erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät.  

7. Im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers ist die Vorbehaltsware auf unser Verlangen hin unverzüglich an uns herauszu-
geben, ohne dass es einer Rücktrittserklärung unsererseits bedürfte. Gleiches gilt bei wesentlicher Verschlechterung der fi-
nanziellen Lage des Käufers. Das Rücknahmeverlangen und die Rücknahme gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

8. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein 
sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht 
nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offener Rechnungen verlan-
gen. 

 
VII. Mängelansprüche 
1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf offene Mängel zu untersuchen. 
2. Mängel, die bekannt sind oder bei der vorgenannten Untersuchung erkennbar sind, sind unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von einer Woche nach Ablieferung der Ware schriftlich anzuzeigen. Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich 
nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von einer Woche nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss 
schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen. Die vorgenannten Fristen sind Ausschluss-
fristen. Für die Rechtzeitigkeit der Mängelanzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns an. 

3. Etwaige Ansprüche des Käufers wegen eines Mangels sind zunächst auf das Recht auf Nacherfüllung beschränkt. Die 
Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware. Bei 
Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis min-
dern. Soweit wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund einschließlich et-
waiger Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung – wegen eines Mangels zum Schadensersatz verpflichtet sind, ist diese Schadensersatzverpflichtung 
nach Maßgabe der Ziffer VIII. beschränkt. Etwaige Rückgriffsansprüche des Käufers gem. § 478 Bürgerliches Gesetzbuch 
bleiben unberührt. Soweit wir im Rahmen eines solchen Rückgriffs nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schadensersatz verpflichtet sind, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer VIII. beschränkt. 

4. Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung der Sache. Dies gilt nicht (1) 
bei Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des Mangels, (2) bei Verstoß gegen eine von uns übernommene Beschaf-
fenheitsgarantie sowie (3) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und die die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht hat. Die vorgenannte einjährige Verjährungsfrist findet auf 
Schadensersatzansprüche wegen Mängeln auch dann keine Anwendung, wenn der Schaden auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht oder es sich um Personenschäden handelt oder wir aus unerlaubter Handlung haften. Die gesetzlichen Bestimmungen 
über die Verjährung etwaiger Rückgriffsansprüche gem. § 479 Bürgerliches Gesetzbuch sowie über die Verjährungs- und 
Ausschlussfristen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 
 
  
VIII. Haftungsbeschränkung 
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1. Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
2. Im Fall der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks unver-

zichtbar sind und auf deren strikte Einhaltung der Käufer deshalb vertrauen können muss, haften wir nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen beschränkt auf solche Schäden, die für uns bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang 
voraussehbar waren. 

3. Im übrigen sind Ansprüche des Käufers auf Ersatz unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund einschließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie aus unerlaubter 
Handlung – ausgeschlossen. Eine etwaige gesetzliche Haftung wegen des Fehlens einer von uns garantierten Beschaffen-
heit der Sache, wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren gem. Ziffer VII. 4. Sonstige Schadensersatzansprüche 
des Käufers verjähren nach zwei Jahren von dem Zeitpunkt, in welchem der Käufer Kenntnis von den den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schädigers erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, spätes-
tens jedoch nach fünf Jahren vom Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs an. Der vorstehende Satz gilt nicht in den Fällen 
von Vorsatz, von Arglist, von grober Fahrlässigkeit, von Personenschäden sowie in den Fällen unerlaubter Handlung und ei-
ner Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers gegen unsere 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 
IX. Gerichtsstand und Erfüllungsort 
1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Ver-

sandstelle, für die Zahlung unser Sitz. 
2. Gerichtsstand ist Hamburg. Dieser Gerichtsstand ist ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen uns. Wir sind aber 

berechtigt, den Käufer auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkun-
den-, Wechsel- oder Scheckprozess. Diese Gerichtsstandsklausel gilt nur gegenüber Käufern, die Kaufleute, juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. 

3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Käufern ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG – "Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen. 

4. Daten des Käufers werden von uns gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertrag-
lichen Beziehungen erforderlich ist. 

 


